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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 WIEN 

Die Abgeordneten zum Nationalrat WABL und Genossen haben an 

mich unter der Zl. l337/J-NR/199l vom 25.6.1991 eine Anfrage 

betreffend die Amtsausübung des österreichischen Botschafters 

in Pakistan, Dr. Walser, gerichtet, welche folgenden Wortlaut 

hat: 

1. Nach einhelliger AUffassung der Lehre richtet sich der 

fachliche Weisungszusammenhang im Sinne des Art. 20 Abs. 1 

B-VG nach funktionellen Kriterien. Das organisatorische 

Rangverhältnis ist nur insoweit von Bedeutung, als 

einfachgesetzliche Zuständigkeitsvorschriften nicht 

bestehen (vgl. Walter-Mayer, Bundesverfassungsrecht, 6. 

Aufl. (1987), RZ 613; Antoniolli-Koja, Allgemeines 

V~rwaltungsrecht, 2. Aufl. (1987), 3l9f; barfuß, Weisung 

24). Gemäß § 42 Paßgesetz ist mit der Vollziehung des 

Abschnittes III des Paßgesetzes vorbehaltlich des § 23 Abs. 

3 leg.cit. ausschließlich der Bundesminister für Inneres 

betraut. Sind Sie also der Ansicht, daß in Angelegenheiten 

der Erteilung von Sichtvermerken - vorbehaltlich des § 23 

Abs. 3 Paßgesetz - der Bundesminister für Inneres 

vorgesetztes Organ im Sinne des Art. 20 B-VG ist und sohin 

die österreichische Vertretungsbehörde im Ausland in diesen 

Angelegenheiten an dessen Weisung gebunden sind? 
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2. Trifft es zu,daß der österreichische Botschafter in 

Islamabad die ihm zweimal vorn Bundesminister für Inneres 

fernschriftlich erteilte Weisung, dem iranischen Flüchtling 

Mehdizadeh einen Sichtvermerk zu erteilen, .nicht befolgt 

hat? 

3. Hat der österreichische Botschafter in Islamabad gegen die 

Befolgung dieser Weisung förmlich remonstriert (§44 Abs.2 

und 3 BDG)? 

a) Wenn nein, warum nicht? 

b) Wenn ja,welche Gründe hat er angegeben? 

4. Halten Sie das Verhalten des österreichischen' Botschafters 

in Islamabad für mit den österreichischen Gesetzen 

vereinbar? 

- Wenn nicht, welche Gesetze hat der österreichische 

Botschafter verletzt? 

5. Werden Sie gegen den österreichischen Botschafter in 

Islamabad Strafanzeige erstatten? 

- Wenn nein, werden Sie gegen ihn Disziplinaranzeige 

erstatten? 

6. Halten Sie das Verhalten des österreichischen Botschafters 

für mit dem Ziel.einer serviceorientierten und bürgernahen 

Verwaltung vereinbar? 

7. Halten Sie die oben geschilderte Behandlung eines 

politischen Flüchtlings durch ein österreichisches 

vertretungsorgan' für-mit den demokratisch-rechtsstaatlichen 

Prinzipien der Republik österreich vereinbar? 

- Sind Sie der Auffassung, daß dies de~ Republik würdi~ ist? 
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8. Welche Vorkehrungen gedenken Sie zu treffen, um ein solches 

Verhalten von österreichischen Botschaftern generell 

künftighin zu verhindern? 

9. Welche konkreten Schritte 0erden Sie gegen den 

österreichischen Botschafter in Islamabad, Herrn Dr. 

Walser, setzen? 

10. In welcher Form gedenken Sie sich bei dem iranischen 

Flüchtling Mehdizadeh zu entschuldigen? 

Ich beehre mich, diese Ahfrage wie folgt zu beantworten: 

, Zu Punkt 1) 

Zur Frage der Zuständigkeit· für Sichtvermerke hat das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Jahre 1988 folgendes 

festgehalten: 

" . Gemäß § 25 des Paßgesetzes obliegt die Erteilung von 

Sichtvermerken im Ausland den österreichischen 

Ve~tretungsbehörden. 

Gemäß § 25 des Paßgesetzes kann einem Fremden auf Antrag 

ein Sichtvermerk erteilt werden, wenn kein Versagungsgrund 

vorliegt; bei dieser Entscheidung kommt der zuständigen 

Behörde ein durch die erwähnte Bestimmung näher geregeltes 

"freies ErmessenIl zu. 
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Gemäß § 42 des Paßgesetzes (Vollziehungsklausel) 

fallen die einschlägigen Bestimmungen in den 

besonderen Wirkungsbereich des Bundesministers fUr 

Inneres; lediglich die Erteilung von 

Diplom~tensichtvermerken fällt in den. besonderen 

Wirkungsbereich des Bundesministers fUr auswärtige 

Angelegenheit~n. 

Zwar unterstehen die zur Ausstellung von 

Sichtvermerken im Ausland zuständigen 

Vertretungsbeh~rden in organisatorischer und 

dienstrechtlicher Hinsicht dem Bundesminister fUr 

auswärtige Atigelegenheiteri (Dienstaufsicht). 

Hinsichtlich der Ausstellung von Sichtvermerken 

besteht hingegen eine funktionelle Unterordnung unter 

die Weisungen des nach dem Paßgesetz zuständigen 

Bundesministers (Fachaufsicht). 

Im Hinblick auf das Verfassungsgebot des Art. 20 Abs.l 

B-VG (Grundsatz der Weisungsgebundenheit der 

Verwaltung) in Verbindung mit den vorerwähnten §§ 29 

und 42 des Paßgesetzes ist daher davon auszugehen, daß 

die~sterreichischen Vertretungsbeh~rden bei der 

Erteilung von Sichtvermerken den Weisungen des 

Bundesministers fUr Inneres, hinsichtlich 

Diplomatensichtvermerken jedoch den Weisungen des 

Bundesministers fUr auswärtige Angelegenheiten 

unterliegen. 

Auch der Umstand, daß es sich bei Entscheidungen gemäß § 25 

des Paßgesetzes um sogenannte Ermessensentscheidungen 

handelt, ändert an dieser Weisungsgebundenheit der 

nachgeordneten Dienststellen, hier der ~sterreichischen 

Vert.retL1ngsbeh~rdenr nichl:s." 
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Ich teile die vorstehende Ansicht des Bundeskanzleramtes

Verfassungsdienst! 

Zu Punkt 2) 

Die Botschaft Is1amabad wurde am·4. Februar 1991 durch das Bun

desministerium fUr Inneres ersucht, dem iranischan staatsange

hörigen Mehdizadeh einen Sichtvermerk m~t. dreimonatiger Gül

tigkeitsdauer zu erteilen. Im diesbezUglichen Erlaß wurde er

wähnt, daß der UNHeR-Vertreter in Österreich um diese Sichtver

merkserteilung ersucht un~ der österreichische Staatsbürger Dr. 

Rassoul Movahedi für den Sichtvermerkswerber eine Verpflich

tungserklärung abgegeben habe. Das Bundesministerium für Inne

res hat dieses Ersuchen. um Ausstellung eines Sichtvermerks am 

13. und 28. März 1991 wiederholt. In weiterer Folge wurde ge

genÜber der Botschaft darauf hingewiesen, daß der Sichtver

merkswerber in Österreich als Flüchtling AUfnahme finden werde. 

Anfang Juni d.J. verständigte die Botschaft Islamabad den dor
tigen Vertreter des UNHeR, daß Herrn Mehdizadeh ein Sichtver

merk erteilt werde, dessen Ausstellung sodann am 27. Juni 1991 

mit dreimonatiger Gültigkeitsdauer erfolgte. 

Zu Punkt 3) 

Die Botschaft Islamabad hat in Berichten vorn 16. März und 18. 

April 1~9l aufgrund einer Mitteilung des UNHeR-Vertreters in 

Pakistan die Auffassung vertreten, daß im vorliegenden Fall 
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eine Einwanderung nach österreich beabsichtigt sei. (Nach den 
bestehenden Richtlinien ist für die Einwanderung ein ausdrück

licher Einwanderungsantrag und ein vorn Bu~desministerium für 

Innere~ genehmigter unbefristeter Einwanderungssichtvermerk er

forderlich.) Botschafter Dr. Walser berichtete in seinem 

Schreiben vorn 18. April 1991. auch Uber ein Gespräch mit Herrn 

Mehdizadeh vorn 15. April 1991, in dem dieser bemerkt hatte, daß· 

,er nach österreich wolle, weil dies ein schBnes und angenehmes 

Land sei und dort entfernte angeheiratete Verwandte lebten, die 

ihm weiterhelfen kBnnten. BotschafterDr. Walser vertrat auf

grund dieses Gespräches die Auffassung, daß .auch keine Fami

li~nzusammenfUhrung vorliege. 

Ich mBcht~ in diesem zusafumenhang bemerken, daß die Zahl 

pakistanischer Asylwerber in den ersten sechs Monaten dieses 

Jahres sprunghaft angestiegen ist, und zwar von 51 im Ver

gleichszeitraum d~s Vorjahres auf 736. Auch die Zahl iranischer 

Asylwerbei ist um 25 Prozent angestiegen. Die Botschaft Islama

bad legt meirter Meinung nach zurecht einen stren~en Maßstah bei 

der Beurteilung der bei ihr eingebrachten Sichtvermerksansuchen 

an. Hiezu kommt, daß gerade in Pakis~an die Zahl ~efälschter, 
manipulierter oder erschlichener Sichtvermerksunterlagen beson

ders hoch ist, sodaß die Botschaft schon aus diesem Grunde zu 

erhBhter Wachsamkeit verpflichtet ist. 

Zu Punkt 4) 

Auf die Ausstellung eines Sichtvermerkes besteht kein gesetz

licher Anspruch. Aus diesen sowie den vorerwähnten GrUnden 

liegt im Vorgehen der Österreichischen Botschaft Islamabad kei: 

\, 
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ne Gesetzwidrigkeit. Ich verkenne jedoch nicht, daß die erfor

derlich gewesene genaue Uberprüfung aller vorgelegten Unterla

gen in diesem Fall übergebührlich lange gedauert hat. Der für 

Rechts- und Konsularangelegenheiteh zuständige Sektionsleiter 

meines Ministeriums hat daher gegenüber Herrn Movahedi sein· Be

dauern ausgesprochen. 

Zu Punkt 5) 

Mangels Vorliegens eines strafbaren Tatbestande$ werde ich kei

ne Strafanzeige erstatten. Der Generalsekretär des Bundesmini

steriums für.auswärtige Angelegenheiten hat Botschafter Dr. 

Walser am 2~ Mai 1991 schriftlich den Auftrag erteilt, die 

Sichtvermerkspraxis an der Botschaft Islamabad z~ verbessern 

und in verstärktem Ausmaß auch auf 'humanitäre Interessen Rück
sicht zu nehmen. 

'Die Erstattung eine~ Disziplinaranzeige setzt eine schuldhafte 
Dienstpflichtverletzung (vgl. § 91 BDG 1979) voraus und kann 

unterbleiben, wenn eine Ermahnung oder Belehrung ausreicht 

(vgl. § 109 Abs. 2 BDG 1979). Da Botschafter Dr. Walser die 

VerzBgerung der Sichtvermerkserteilung an den iranischen 

StaatsangehBrigen Mehdizadehmit der mangelnden-Kenntnis des 

Umstandes gerechtfertigt hat, daß der Genannte als Flüchtling 

in österreich aufgenommen werden soll, und er aufgrund der ihm 

vom Generaisekretär des,Bundesministeriums für auswärtige 

Angelegenheiten mit Schreiben vom 2. Mai 1991 erteilten Beleh

rung innerhalb vertretbarer Zeit den Sichtvermerk erteilt hat, 

erscheinen disziplinäre Schritte in diesem Zusammenhang ni~ht 

erforderlich. 
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Zu Punkt 6) und 7) 

Die in diesem Falle eingetretenen Verzögerungen sind vom 

Gesichtspunkt einer serviceorientierten und bUrgernahen Ve~wal

tung zu beda~ern. Die genaueste UberprUfung aller Sichtver

merksanträge liegt jedoch im Ubergeordneten Interesse einer 

effizienten Kontrolle illegaler Einreise- und Einwanderungs

bewegungen und entspricht den generellen Richtlinien des Bun

desministeriums fUr Inneres. 

Zu Punkt 8) 

Die jährlich stattfindenden Botschaftetkonferenzen, an denen 

regelmäßig ein Großteil der österreichischen Missionschefs und 

Amtsleiter teilnimmt, bieten Gelegenheit, die Probleme der 

Sichtvermerkserteilung im Spannungsfeld zwischen der gebotenen 

Uberprüfung des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen und 

der wünschenswerten Serviceorientiertheit zu besprechen. Dies 

wird-auch anläßlich der nächsten B6tschafterkonferenz Anfang 

September d.J. geschehen. 

Zu Punkt 9) 

Ahfang Juli d.J. fand im Bundesministerium fUr auswärtige 

Angelegenheiten eine Besprechung statt, an der neben Botschaf

ter Dr. Walser auch Vertreter des Btindesministeriums fUr Inne-
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res teilnahmen und bei der die Sichtver~erkspraxis der Bot

schaft Islamabad zwecks Vermeidung kilnftiger Unzulänglichkeiten 

eingehend erörtert wurde. 

Im ilbrigen verweise ich 'auf die Antwort zu Punkt 5). 

Zu Punkt 10) 

Siehe oben unter Punkt 4). 

7 

1263/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 9

www.parlament.gv.at




